


   

Nach § 229 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 SGB V gelten als der Rente vergleichbar auch „Renten der betrieblichen 

Altersversorgung“. Aus den Worten „Renten der betrieblichen Altersversorgung“ haben Sie „Einnahmen 

der betrieblichen Altersversorgung“ gemacht. Ihr Text ist also eine bewusst unwahre Behauptung des 

Gesetzestextes. Eine solche Gesetzestextverdrehung durch Richter ist Rechtsbeugung (und somit ein 

Verbrechen); eine solche Gesetzestextverdrehung durch einen Versicherer ist Betrug oder zumindest 

versuchter Betrug. 

 

Zu 3) Zuordnung Ihrer Versicherungsleistungen als Versorgungsbezug 

 

Die Dokumente von 1988 tragen die Bezeichnung „Zusätzliche Erklärung zur Direktversicherung“. Zu 

beiden Versicherungen schreiben Sie „Mit dem Antrag […] wurde die Ergänzung zum Arbeitsvertrag 

über die Gehaltsumwandlung eingereicht“. Das sind bewusst unwahre Behauptungen und extrem 

plumpe Versuche damit eine Versorgungszusage im Arbeitsvertrag zu konstruieren. Wollen Sie damit zur 

Kenntnis bringen, dass Sie und Ihre Juristen der deutschen Sprache nicht mächtig sind? 

 

Sie schreiben weiter „damit wurden beide Versicherungen als Direktversicherungen mit 

Gehaltsumwandlung i.S.d. §§ 1 und 2 BetrAVG abgeschlossen und geführt und sind der betrieblichen 

Altersversorgung zuzurechnen“. Es dürfte sich doch auch bis zu Ihnen herumgesprochen haben, dass die 

Versicherungen jeweils einen Drei-Parteien-Vertrag zwischen VPV, Arbeitgeber und Arbeitnehmer (in 

meiner Person) darstellen und dass Vertragsbedingungen, die zwischen zwei der Parteien gelten, nicht 

automatisch auf das Vertragsverhältnis zu dritten Partei übertragbar sind.  

 

Ihre Behauptung enthält zum einen die bewusst unwahre Behauptung meine Versicherungen seien 

Direktversicherungen gewesen. Meine Versicherungen waren hingegen zwei an die Direktversicherung 

des Arbeitgebers („Rahmen“vertrag zwischen VPV und Arbeitgeber) gekoppelte private 

Kapitallebensversicherungen (https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Schluesse/ 20190909_Vorspiel zur 

Aushebelung der Parlamentarischen Demokratie - Verstecken der BetrAVG Änderungen im HZvNG; 

insbesondere Kap. 4, 5). 

 

Dass Sie in den Versicherungsscheinen, den Arbeitgeber generell als Versicherungsnehmer festgelegt 

haben, obwohl Sie definitiv wussten, dass die Versicherungsprämien wirtschaftlich von mir, dem 

Arbeitnehmer, geleistet wurden, ist ganz nebenbei ein Bruch von § 1 des Versicherungsvertragsgesetzes. 

 

Zum zweiten wiederholen Sie die bewusst unwahre Behauptung, dass meine Versicherungen i.S. d. §§ 1 

und 2 abgeschlossen wurden und dass für diese Kapitallebensversicherungen das BetrAVG galt. Für meine 

Versicherungen galt das BetrAVG nicht, sie waren private Altersvorsorge und das Sparergebnis war, ist 

und bleibt privates Eigentum. Die Tatsache, dass in 1987 jeder die umgangssprachliche Bezeichnung 

„betrieblich“ locker nahm, weil die Versicherung nun einmal über den Arbeitgeber initiiert wurde und weil 

damals noch niemand (nicht einmal die Betrüger selbst) ahnen konnte, welch einen staatlich organisierten 

Betrug die rot-grüne Bundesregierung mit Unterstützung von CDU/CSU dereinst in die Welt setzen 

würde, ändert daran absolut nichts (https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Schluesse/ 20190909_Vorspiel 

zur Aushebelung der Parlamentarischen Demokratie - Verstecken der BetrAVG Änderungen im HZvNG; 

20181212_Die GMG-Gesetzgebung eine Serie von Verfassungsbrüchen_(v1.2); 20190116_Die mit dem 

GMG einhergehende Kriminalisierung der Justiz- Teil I (v1.1)). 

 

 

 

Zu 4) Umfang der Versorgungsbezüge 

 

Da es keine Versorgungsbezüge gab und gibt, ist das Sinnieren über deren Umfang haltlos. 

 

Was Sie mit „in § 229 Abs. 1 S. Nr. 5 2. HS. Alt SGB V“ referenzieren wollen erschließt sich nicht, denn 

der Absatz 1 hat nur 3 Sätze. Ungeachtet dessen ist es wiederum eine bewusst unwahre Behauptung, 

denn der Text „… bleiben Leistungen außer Betracht, die der Versicherte nach dem Ende des 

Arbeitsverhältnisses als alleiniger Versicherungsnehmer aus nicht von dem Arbeitgeber finanzierten 
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